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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XXXVII. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LVII. Jahrgang.

Nr. 6. Basel, 7. Februar. 1891.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslände nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberstlientenant von Elgger.

Inhalt i Zur Entwicklung der Gebirgsartillerie mit besonderer Berücksichtigung der schweizerischen.
(Fortsetzung.) — Kraft Prinz zu Hohenlohe-Ingelfingen: Militärische Briefe II. Ueber Infanterie. — K. Skala: Oesterreich-
Ungarn, Deutschland und Italien mit Bezug auf die Gesetzgebung im Heere. — Eidgenossenschaft: Versetzungen zur
Landwehr. Zum Landsturm versetzt. Der eidg. Oberauditor an die Justizoffiziere. Bundesrathsbeschluss betreffend
die Einführung eines Exerzierreglements für die Schweiz. Infanterie. Soldaten-Taschenmesser. Erste Anwendung
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Unterstützungspflicht. Eidg. .Kommissär im Tessin. f Oberst Karl Pestalozzi. Erinnernngsfeier an die
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Zur Entwicklung der Gebirgsartillerie
mit besonderer Berücksichtigung

der schweizerischen.
Von Major von Tscharner.

(Fortsetzung.)

Italien.

In der piemontesischen Armee waren zu

Anfang des Jahrhunderts 3 & Kanonen vorhanden,

an deren Stelle später die Gebirgshaubitze trat.
Bei der italienischen Armee bestand zuerst keine

permanente Gebirgsartillerie, dagegen hatten in
den 60er Jahren das 2., 3. und 4. Artillerieregiment

die Bestimmung zur Bildung von schweren

Reserve- und Gebirgsbatterien, sowie zur Bedienung

von schweren Geschützen verwendet zu

werden.

Im Jahr 1861 wurde ein gezogener 4 & (51/»)

Vorderlader nach dem System La Hitte eingeführt.

Das Bronzerohr vom Kaliber 8,65 cm

wog bei einer Länge von 1060 mm 100 kg. Die

Seelenlänge betrug 813 mm oder 9 Kaliber. Der

gezogene Theil war mit 6 Zügen von 7° 2' Drall
versehen. Zu diesem Bohre gehörte eine

hölzerne Blocklaffete von 114 kg Gewicht; Badhöhe

956 mm.

An Geschossen waren vorhanden : eine Granate

mit 200 gr. Sprengladung, 2,95 kg schwer, und

eine Kartätsche mit 41 Kugeln ä 73 gr.
Die Schussladung von 300 gr ertheilte der

Granate eine Anfangsgeschwindigkeit von 268 m.
Ausserdem kamen auch Wurfladungen von 50,
100 und 150 gr zur Anwendung.
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Die maximale Schussweite war zu 2000 m

angenommen.

Eine Munitionskiste enthielt 10 Schüsse.

Auf Kriegsfuss hatte eine Gebirgsbatterie, aus
der eigentlichen Batterie und einer Munitionskolonne

bestehend, folgende Zusammensetzung:
Batterie Munitionskolonne

6 —
1 —

48 42
1 —

Geschütze

Vorrathslaffete
Munitionskisten
Feldschmiede

Kisten verschiedenen

Inhalts
Kisten für

Gewehrmunition

Anzahl Schüsse per
Geschütz

10

80

30

70

135 Granaten und 15 Kartätschen

Gewehrpatronen — 26400

Maulthiere 55 45

Offiziere 4

Mannschaft 200

Auch nach dem Organisationsgesetz von 1873

blieb die Aufstellung von Gebirgsartillerie dem

Kriegsfall vorbehalten. Jedes Pestungsartillerie-
Begiment musste das Material für 2 Gebirgsbatterien

besitzen, so dass die Formirung von 8 solchen

Batterien möglich war.
Im Jahre 1874 begannen ausgedehnte Ver-


	...

